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Schmidt-Futterer
Mietrecht

17. Auflage. 2026. Rund 3400 Seiten.
Gebunden ca. € 209,–
ISBN 978-3-406-82483-8
Neu im Februar 2026

 beck-shop.de/37129339

Neues Cover-Design. Nachhaltigere Herstellung. 
rsw.beck.de/nachhaltig

Der »Schmidt-Futterer«
steht für eine hochklassige Kommentierung zum gesamten 
Recht der Wohn- und der Geschäftsraummiete. Auf rund 
3400 Seiten werden alle praxiswichtigen Fragen im Detail 
beantwortet: zum materiellen Mietrecht des BGB, zur Heiz-
kostenverordnung und zum Mietprozess, insbesondere zur 
Räumungsvollstreckung. Kurz: Wer im Mietrecht tätig ist, 
kommt an diesem aktuellen Großkommentar nicht vorbei.

Zur Neuauflage
	� Bereits eingearbeitet: die aktuelle Rechtslage seit Verlänge-

rung der Mietpreisbremse bis zum 31.12.2029.
	� Darstellung des neuen Rechtsanspruchs auf Balkonkraft-

werke (»Steckersolargeräte«) als weiterer privilegierter 
Maßnahme gemäß § 554 BGB.
	� Berücksichtigt die Abschaffung des Schriftformerforder-

nisses (§§ 574b, 578, 550 BGB) durch das Bürokratieentlas-
tungsgesetz (BEG IV) v. 23.10.2024.
	� Mit allen Änderungen aus dem Gesetz zur Bekämpfung 

missbräuchlicher Ersteigerungen von Schrottimmobi-
lien v. 24.10.2024, dem Gesetz zur Zulassung virtueller 
Wohnungseigentümerversammlungen v. 10.10.2024 sowie 
dem Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz vom 
12.7.2024.

3400 Seiten Fachkompetenz

	� Geschäftsraum- und Wohnraummietrecht 
gemeinsam kommentiert

	� Spitzenposition an Umfang und Ausführlichkeit

	� aktuell mit Rechtsstand Oktober 2025

	� eigenes Kapitel zum Prozessrecht, systema-
tisch dargestellt

Erhältlich im Buchhandel oder bei: beck-shop.de | Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG · 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt.  

178610 | Irrtümer, Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. Folgen Sie uns auf     Mehr Infos: ch.beck.de/socialmedia

...weiterhin der führende einbändige Kommentar zum Miet-
recht. Seine Informationsfülle und Aktualität ist vorbildlich. 
(...) Nebengesetze wurden praxisorientiert mitkommentiert.

Dr. Olaf Riecke, RiAG a.D., in: ZMR 2023, zur Vorauflage
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Manuskripte und andere Einsendungen: 
Alle Einsendungen sind an die o. g. 
Adresse zu richten. Es besteht keine 
Haftung für Manuskripte, die unver­
langt eingereicht werden. Sie kön­
nen nur zurückgegeben werden, wenn 
Rückporto beigefügt ist. Die Annahme 
zur Veröffentlichung muss in Textform 
erfolgen. Mit der Annahme zur Veröf­
fentlichung überträgt die Autorin/der 
Autor dem  Verlag C.H.Beck an ihrem/
seinem Beitrag für die Dauer des 
gesetz lichen Urheberrechts das ex­
klusive, räumlich und zeitlich unbe­
schränkte Recht zur Vervielfältigung 
und Verbreitung in körperlicher Form, 
das Recht zur öffentlichen Wiedergabe 
und Zugänglichmachung, das Recht 
zur Aufnahme in Datenbanken, das 
Recht zur Speicherung auf elektroni­
schen Datenträgern und das Recht zu 
deren Verbreitung und Vervielfälti­
gung sowie das Recht zur sonstigen 
Verwertung in elektronischer Form. 

Hierzu zählen auch heute noch nicht 
bekannte Nutzungsformen. Das in 
§ 38 Abs. 4 UrhG niedergelegte zwin­
gende Zweitverwertungsrecht der Au­
torin/des Autors nach Ablauf von 
12 Monaten nach der Veröffentlichung 
bleibt hiervon unberührt.

Redaktionsrichtlinie C.H.Beck:  
Redaktionsrichtlinien und Werkab­
kürzungen sind im Zitierportal des 
Verlags C.H.Beck abrufbar:  
www.zitierportal.de

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in die­
ser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Das 
gilt auch für die veröffentlichten Ge­
richtsentscheidungen und ihre Leit­
sätze, soweit sie vom Einsendenden 
oder von der Schriftleitung erarbei­
tet  oder redigiert worden sind. Der 
Rechtsschutz gilt auch im Hinblick 
auf  Datenbanken und ähnliche Ein­
richtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift 
darf außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechts gesetzes ohne schriftli­
che Genehmigung des Verlags in ir­
gendeiner Form vervielfältigt, verbrei­
tet oder öffentlich wiedergegeben oder 
zugänglich gemacht, in Datenbanken 
aufgenommen, auf elektronischen Da­
tenträgern gespeichert oder in sonsti­
ger Weise elektronisch ver vielfältigt, 
verbreitet oder verwertet werden. Der 
Verlag behält sich auch das Recht vor, 
das Werk für die automatisierte Ana­
lyse insbesondere zur Erkennung von 
Mustern, Trends und Korrelationen 
zu verwenden.

Media Sales: Verlag C.H.Beck GmbH & 
Co. KG, Media Sales, Wilhelmstraße 9, 
80801 München, Postanschrift: Post­
fach 40 03 40, 80703 München.  
Media Consultants: Telefon (0 89)  
3 81 89­687, Telefax (0 89) 3 81 89­
589, E­Mail: mediasales@beck.de  
Auftragsmanagement: Telefon (0 89)  
3 81 89­609, Telefax (0 89) 3 81 89­
589, E­Mail: anzeigen@beck.de  
Leitung Media Sales: Simon Holtz

Verlag: Verlag C.H.Beck GmbH & Co. 
KG, Wilhelmstraße 9, 80801 Mün­
chen, Postanschrift: Postfach 40 03 40, 
80703 München, Telefon: (0 89) 3 81  
89­0, Telefax: (0 89) 3 81 89­398, 
info@beck.de, Postbank München 
IBAN: DE82 7001 0080 0006 2298 02, 
BIC: PBNKDEFFXXX.  
Amtsgericht München, HRA 48 045. 
Persönlich haftende Gesellschafter:  
Dr. h. c. Wolfgang Beck (Verleger in 
München) und C.H.Beck Verwaltungs 
GmbH, Amtsgericht München, HRB 
254521.

Erscheinungsweise:  
Zweimal im Monat.

Bezugspreise 2025: Halbjährlich € 259,– 
(inkl. MwSt.). Vorzugspreis für NJW­ 
Bezieher € 229,– (inkl. MwSt.) Einzel-
heft: € 26,– (inkl. MwSt.), Versand-
kosten jeweils zuzüglich. Die Rech­
nungsstellung erfolgt zu Be ginn eines 
Bezugszeitraumes. Nicht eingegan­
gene Exemplare können nur innerhalb 
von 6 Wochen nach dem Erschei­
nungstermin reklamiert werden.  

Jahrestitelei und ­register sind nur noch 
mit dem jeweiligen Heft lieferbar.  
Hinweise zu Preiserhöhungen finden 
Sie in den beck­shop AGB unter 
Ziff. 10.4.

Bestellungen über jede Buchhandlung 
und beim Verlag.

KundenServiceCenter:  
Telefon: (0 89) 3 81 89­750  
Telefax: (0 89) 3 81 89­358  
E­Mail: kundenservice@beck.de

Abbestellung:  
Abbestellfristen finden Sie unter:  
https://www.beck­shop.de/njw­rr­  
rechtsprechungs­report­zivilrecht/  
product/1328

Adressenänderungen: Teilen Sie uns 
recht zeitig Ihre Adressenänderungen 
mit. Dabei geben Sie bitte neben dem 
Titel der Zeitschrift die neue und die 
alte Adresse an.

 Hinweis gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-
GVO: Bei Anschriftenänderung kann 
die Deutsche Post AG dem Verlag die 
neue Anschrift auch dann mitteilen, 
wenn kein Nach sendeauftrag gestellt 
ist. Hiergegen kann jederzeit mit Wir­
kung für die Zukunft Widerspruch bei 
der Post AG eingelegt werden.

Druck: Druckerei Himmer GmbH, Stei­
nerne Furt 95, 86167 Augsburg.
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